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2011

40 146 1

2012

42 173

2013

43 080

2014

44 788

2015

44 229

2016

44 668

2017

45 755

2010

44 158
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Eine 13. Rente treibt die AHV nicht in den Ruin
Kann sich die AHV eine 13. Rente leisten? 
Darüber stimmt die Schweiz Anfang März ab.  
Der K-Tipp hat als Grundlage für den Entscheid 
die wesentlichen Zahlen zusammengestellt.

Ein Ja zur 13. AHV-Ren-
te würde sich direkt 
aufs Portemonnaie 

der Rentner auswirken. 
Spätestens ab 2026 erhiel-
ten sie eine zusätzliche Mo-
natsrente. Dieser Zustupf 
aus der AHV wäre bei vie-
len Rentnern höchst will-
kommen. Denn von den 
Pensionskassen  erhalten 
Neurentner immer weni-
ger, und die laufenden Ren-
ten der 2. Säule werden 
kaum je an die Teuerung 
angepasst. 

Doch kann sich die AHV 
die 13. Monatsrente leisten? 
Die Gegner der Initiative 
warnen in Inseraten vor der 
«Ruinierung» der AHV. Der 
Schweizerische Gewerk-
schaftsbund dagegen be  ur-
teilt die 13. Rente als  ver - 
kraftbar. Der K-Tipp beant-
wortet die wichtigsten Fra-
gen zur finanziellen Situa-
tion der AHV. 

Wie viel kostet eine 
13. Monatsrente?

2022 gab die AHV für zwölf  
Monatsrenten insgesamt  
44,2 Milliarden Franken aus. 
Eine 13. Monatsrente hätte 
gut 3,5 Milliarden Franken 
zusätzlich gekostet. Das 
lässt sich aus dem Total der 
damaligen Ausgaben für 
zwölf AHV-Monatsrenten 
berechnen – und unter 
 Berücksichtigung der Tat-
sache, dass jedes Jahr vie-
le Rentnerinnen und Rent-
ner sterben und somit 
keinen Dreizehnten mehr 
erhalten würden. Im ver-

gangenen Jahr erloschen 
99 800 AHV-Renten im In- 
und Ausland.  

Wie viel Geld hat  
die AHV?

Die AHV wird im Umlage-
verfahren finanziert. Das 
heisst: Die Bevölkerung un-
ter 65 zahlt jedes Jahr 
 Beiträge. Daraus werden 
die laufenden Renten be-
zahlt. Eigentlich braucht 
die AHV also gar keine Re-
serven. Dennoch hat sich 
im Lauf der letzten Jahr-
zehnte in der AHV ein rie-
siges Vermögen angehäuft, 
bezahlt von der Genera tion 
der Baby boomer, die nun 
pensioniert werden. 

Ende 2022 betrugen die 
AHV-Reserven etwas mehr 
als 47 Milliarden Franken. 
Wie gross sie Ende 2023 
waren, teilt die AHV-Vermö-
gensverwalterin Compen-
swiss erst nach der Abstim-
mung vom 3. März mit. 

Der K-Tipp hatte Einblick 
in die Rechnung per Ende 
November 2023: Das Be-
triebsergebnis war um rund 
4,5 Milliarden Franken bes-
ser als das Ergebnis per En-
de November 2022. Die Re-
serven dürften Ende 2023 
rund 50 Milliarden Franken 
betragen haben. Das wäre 
ein neuer Höchststand.

Gibt die AHV mehr aus, 
als sie einnimmt?

Nein. Der Überschuss aus 
der laufenden Rechnung 
ohne Berücksichtigung des 

Falscher 
Alarm:  
Die AHV 
hat grosse  
Reserven
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2018

43 535

2019

45 217

2020

47 158

2021

49 741

2022

47 035
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2023

50 000 2

Vermögensertrags nimmt 
seit Inkrafttreten des AHV- 
Steuer-Deals stetig zu. 2020 
belief er sich auf 579 Mil lio-
nen, 2021 auf 880 Millionen 
und 2022 auf 1631 Millio-
nen Franken. 

Die Zahl für 2023 ist noch 
nicht bekannt. 2024 wird 
der Überschuss weiter zu-
nehmen, weil ab diesem 
Jahr die Mehrwertsteuer 
für AHV-Zwecke erhöht 
wurde.

Wie viel Ertrag  
wirft das Vermögen 
der AHV ab?
Je grösser die Reserven, 
desto höher in der Regel der 
Ertrag. In den Jahren  2010 
bis 2022 erwirtschaftete 
die AHV durchschnitt lich 
800 Millionen Franken aus 
der Anlage des Milliarden-
vermögens. 

Ohne das Jahr 2022 läge 
der Durchschnitt sogar bei 
rund 1,2 Milliarden Fran-
ken pro Jahr. Doch 2022 
war ein schlechtes Börsen-
jahr. Das führte zu hohen 
Buchverlusten auf dem 
Wertschriftenvermögen 

der AHV. Diese Verluste 
konnten 2023 aber wieder 
kompensiert werden.

Wie sehen Ausgaben 
und Einnahmen der 
AHV in den nächsten 
Jahren aus?
Der Bundesrat war in sei-
nen Prognosen immer viel 
zu pessimistisch. So be-
hauptete er im Jahr 2000, 
die AHV werde bis 2010 das 
ganze Vermögen aufbrau-
chen. Tatsächlich hatte sie 
Ende 2010 aber Reserven 
von mehr als 44 Milliarden 
Fran ken. 

Ende 2005 terminierte 
der Bundesrat das Aus der 
AHV aufs Jahr 2017. Fakt ist: 
2017 lagen 45,76 Milliarden 
Franken in der AHV-  Kasse. 
Im Oktober 2013 sagte das 
Bundesamt für So zial versi-
cherungen per Ende 2022 
Reserven von 37,15 Milliar-
den Franken voraus – und 
lag damit rund 10 Milliar-
den zu tief. 

Das zeigt, wie schwierig 
langfristige Vorhersagen 
sind – und dass die Bun-
desverwaltung im Zweifel 

von pessimistischen Sze-
narien ausgeht. 

Die Finanzen der AHV  
werden von vielen Fakto-
ren  beeinflusst – etwa von 
der Geburtenzahl, der Zu-
wanderung, den Löhnen, 
der Anzahl Neurentner, der 
Lebenserwartung der Rent-
ner, der wirtschaftlichen 
Produktivität, den Anlage-
renditen auf dem AHV-
Fonds und neuen gesetzli-
chen Regelungen. Niemand 
weiss heute, wie sich diese 
Faktoren bis 2040 oder 
2050 entwickeln werden. 

Gibt es eine gesetz-
lich vorgeschriebene 
Mindestreserve?
Ja, aber erst seit 1973. Da-
mals wurde festgelegt, dass 
die AHV-Reserven «in der 
Regel nicht unter den Be-
trag einer Jahresausgabe 
sinken» dürfen. Das freut 
vor allem Banken und an-
dere Vermögensverwalter, 
die so von riesigen AHV-An-
lagen profitieren können. 

Bundesrat und Parlament 
wollten diese Regel schon 
mehrmals abschwächen. So 

etwa im ersten Anlauf zur 
11. AHV-Revision: Ein Gut-
achten im Auftrag des Bun-
des war zum Schluss ge-
kommen, dass Reserven im 
Umfang von 45 Prozent ei-
ner AHV-Jahresausgabe ge-
nügen würden. Der Bundes-
rat schlug 70 Prozent vor, 
das Parlament folgte ihm. 
Die Revision scheiterte in 
der Volksabstimmung von 
2004. Klar ist: Der Gesetzes-
  arti kel über die Höhe der 
AHV-Reserven liesse sich 
ändern: Bundesrat und Par-
lament könnten rasch ge-
gen diese starre Regel vor-
gehen – wenn sie wollten. 

Was würde passieren, 
wenn die Reserven 
aufgebraucht wären?
Die AHV-Renten werden 
vor allem durch Beiträge 
der Er werbs tätigen und 
Mehrwert   steuerprozente 
fi nanziert. Deren Höhe 
könnte kurzfristig geändert 
werden – wie die Kranken-
kassenprämien. 

Zudem zahlt die Bundes-
kasse jährlich zweckgebun-
dene Beiträge an die AHV, 

etwa aus Casinogewinnen 
und der Alkoholabgabe. 
Falls nötig, könnte sich die 
Bundeskasse auch an der 
Finanzierung einer 13. AHV-  
Rente beteiligen. 

Ein Blick auf die jedes 
Jahr bezahlten Subventio-
nen zeigt: 2022 verteilte der 
Bund laut der Eidgenössi-
schen Finanzverwaltung 
48,5 Milliarden Franken. 
Auch bei den fixen Ausga-
ben ist der Bund spendabel: 
Im Dezember beschloss das 
Parlament, die Militäraus-
gaben bis 2035 von 5,5 Mil-
liarden auf 10,7 Milliarden 
Franken zu verdoppeln.

Auch die Nationalbank ist 
neuerdings sehr grosszü-
gig. Bund und Kantone lässt 
sie zwar seit 2022 leer aus-
gehen. Dafür beglückt sie 
neu die Schweizer Banken 
mit Zinszahlungen für die 
bei ihr hinterlegten Gut-
haben. Den Banken flossen 
so 2023 schätzungsweise  
6,7 Milliarden Franken zu 
(«K-Geld» 5/2023). Diese 
Umverteilung geschah ohne 
 Gesetzesänderung. Sie war 
ein Beschluss der National-
bank.  Gery Schwager

Die AHV-Initiative für eine 13. Rente im Wortlaut

Die Bundesverfassung wird 
wie folgt geändert:

Art. 197 Ziff. 12
Übergangsbestimmung zu Art. 112 
(Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung)

1 Bezügerinnen und Bezüger einer 
 Altersrente haben Anspruch auf  einen 
jährlichen Zuschlag in der Höhe eines 
Zwölftels ihrer jährlichen Rente.

2 Der Anspruch auf den jährlichen 
 Zuschlag entsteht spätestens 
mit  Beginn des zweiten Kalender-
jahres, das der Annahme dieser 
 Bestimmung durch Volk und  
Stände folgt.

3 Das Gesetz stellt sicher, dass der 
jährliche Zuschlag weder zu einer  
Reduktion der Ergänzungsleistungen 
noch zum Verlust des Anspruchs  
auf diese Leistungen führt.


